
 

  

 
 

 
 
 
 
Gegenstand: Schriftl. parl. Anfr. d. Abg. z. NR Mario Kunasek, Kolleginnen und Kollegen vom 

26.06.2014, Nr. 1868/J, betreffend Praktika in den Bundesministerien 
 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Mario Kunasek, Kolleginnen 

und Kollegen vom 26.06.2014, Nr. 1868/J, teile ich Folgendes mit: 

 
Zu den Fragen 1 bis 5: 

 

PraktikantInnen werden grundsätzlich in allen Bereichen eingesetzt. Ihr konkreter Einsatz 

kann auf Grund des zu hohen verwaltungsökonomischen Aufwandes nicht näher 

aufgeschlüsselt werden.  

Die genaue Zahl der beabsichtigten befristeten Aufnahmen richtet sich nach möglichen 

Einsatzgebieten, die derzeit noch evaluiert werden. Es wird daher um Verständnis ersucht, 

dass dazu noch keine konkreten Angaben erfolgen können. 

 

Zu den Fragen 6 bis 9: 

 

Die Entlohnung der VerwaltungspraktikantInnen richtet sich nach den Grundsätzen des  

VBG 1948, wobei der Besoldung das Entlohnungsschema v zu Grunde gelegt wurde. Je nach 

Vorbildung (Universität, Fachhochschule, mittlere oder höhere Schule, Lehre) und 

Verwendung erfolgte die Zuordnung zu den einzelnen Entlohnungsgruppen. Daran wird sich 

auch 2014 nichts ändern. 

 

An die Zl. LE.4.2.4/0098-RD 3/2014 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Mag.a Barbara Prammer 
Parlament 
1017 Wien Wien, am 24. Juli 2014 
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Frage 10 und 11: 

 

Die Wochenstundenanzahl betrug und beträgt grundsätzlich 40 Stunden. 

 

Zu den Fragen 12 bis 15: 

 

Überstundenanordnungen sind gem. § 36a VBG für PraktikantInnen nicht möglich. 

 

Zu den Fragen 16 bis 18: 

 

Die Beschäftigungsdauer liegt bei mindestens 1 Monat bis zu maximal 12 Monaten. 

 

Frage 19 und 20: 

 

Nein 

 

Zu den Fragen 21 bis 24: 

 

Grundsätzlich handelt es sich bei Verwaltungspraktikanten um befristete 

Ausbildungsverhältnisse. Bei Bewerbungen auf eine freie Planstelle wird bei entsprechender 

persönlicher und fachlicher Eignung eine frühere Praktikumstätigkeit jedoch berücksichtigt. 

 

Der Bundesminister 
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